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Eine Arbeitsgruppe des Bundes unter der Leitung des Bundesamtes für Justiz hat
einen Bericht zu verschiedenen Rechtsfragen veröffentlicht, welche sich im
Zusammenhang mit der in jüngster Zeit stark zugenommenen Nutzung des
weltweiten Datenaustausches im Rahmen des Internet stellen. Der Bericht
vermittelt einen Überblick über strafrechtliche, datenschutzrechtliche und
urheberrechliche Fragen und gibt Anbietern von Internet-Zugängen ("access-
provider") Empfehlungen, die zur Verhinderung rechtswidriger Mißbräuche von
Datennetzen beitragen sollen. Damit werden die Bestrebungen der Internet-
Branche, einen Ehrenkodex für Anbieter von Internet-Zugängen aufzustellen,
unterstützt.

Einen gesetzgeberischen Handlungsbedarf sieht die Arbeitsgruppe nicht.
Insbesondere spricht sie sich in ihrem Bericht gegen eine Einführung einer
Bewilligungspflicht für Netzanbieter aus. Sie hält es vielmehr für zweckmäßig, mit
der Abgabe von Empfehlungen den Aufbau eines Selbstregulierungssystems
durch die Internet-Branche zu unterstützen. Die 11 Empfehlungen sehen u.a. vor,
daß Provider ihre Abonnementsverträge nur mit urteilsfähigen und mündigen
Personen abschließen und sich darin das Recht vorbehalten, den Anschluß bei
Verdacht vorsorglich zu sperren und das Vertragsverhältnis einseitig aufzulösen,
sofern der Kunde rechtswidrige Inhalte von seinem Anschluß aus verbreite oder
auf seinem Anschluß abrufbar hält. Weiter soll der Provider die Kunden über die
Erscheinungsformen von Brutalität und harter Pornographie, die Pflicht zur
Beachtung der Urheberrechte und verwandten Schutzrechte sowie über
datenschutzrechtliche Risiken aufklären. Gerade in datenschutzrechtlicher
Hinsicht wird darauf hingewiesen, daß der Provider keine Persönlichkeitsprofile
seiner Kunden erstellen und auch deren Namen, Adressen und Telefonnummern
nicht einem Netzzugriff zur Verfügung stellen darf, es sei denn, die betroffene
Person habe eingewilligt oder es liege eine gesetzliche Rechtfertigung oder ein
überwiegendes privates oder öffentliches Interesse vor.

Neues Medium - neue Fragen ans Recht. Bericht einer
interdepartamentalen Arbeitsgruppe zu strafrechtlichen,
datenschutzrechtlichen und urheberrechtlichen Fragen rund um
Internet. Bundesamt für Justiz, Bern, Mai 1996.
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